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10. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SOErholung/Gastronomie „Bamberger Biergarten“ 
Gemeinde Sonderhofen; Landkreis Würzburg 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Landesplanerische Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit den vorliegenden Bauleitplanentwürfen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die bereits mit Einzelbaugenehmigungen im Außenbereich genehmigten Teile des „Bamberger 

Biergartens“ sowie mögliche Erweiterungen geschaffen werden. In diesem Zusammenhang 

plant die Gemeinde Sonderhofen ein Sondergebiet „Erholung / Gastronomie“ auszuweisen. 

 

Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde nahm bereits mit Schrei-

ben vom 24.09.2018 zu o.g. Vorhaben Stellung. 

Damals erhoben wir Einwände gegen die Bauleitplanungen mit dem Vorbehalt diese zurückzu-

stellen, sofern angesichts der Lage der Vorhabensfläche innerhalb des SPA-Gebiets „Och-

senfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaft nordöstlich Würzburg“ sowie hinsichtlich der 

Lage innerhalb eines potentiellen Verbreitungsgebiets des Feldhamsters von Seiten der zustän-

digen Naturschutzbehörden keine Einwände bestehen.  

Ei/ch/422/2072 
Ei/ch/423/2072 
31.07.2019 
 

24-8314.1309-13-4-3 
24-8314.1309-13-5-3 
Frau Wiebel 
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Die Bauleitplanentwürfe sind inzwischen geändert worden. Der gesamte Planumgriff wurde von 

2,24 ha auf 1,77 ha reduziert. Die Planung sieht nun im östlichen Bereich ein Hotel vor.  

Zu den vorliegenden, geänderten Bauleitplanentwürfen ist aus raumordnerischer Sicht Folgen-

des festzustellen: 

 

Im Hinblick auf die Betroffenheit des SPA-Gebiets „Ochsenfurter und Uffenheimer Gau und 

Gäulandschaft nordöstlich Würzburg“ sowie hinsichtlich der Lage des Vorhabens innerhalb eines 

potentiellen Verbreitungsgebiets des Feldhamsters wird an unserer Stellungnahme vom 

24.09.2018 festgehalten.  

 

Hinsichtlich des Anbindegebots gemäß Ziel 3.3 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) ist 

Folgendes festzustellen:  

Gemäß Ziel 3.3 LEP sind neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Sied-

lungseinheiten auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn eine überörtlich raumbedeutsame 

Freizeitanlage oder dem Tourismus dienende Einrichtung errichtet werden soll, die auf Grund 

ihrer spezifischen Standortanforderungen oder auf Grund von schädlichen Umwelteinwirkungen 

auf dem Wohnen dienende Gebiete nicht angebunden werden kann. Gemäß Begründung zu 

Ziel 3.3 sind von dieser Ausnahme Beherbergungsbetriebe sowie Gaststätten nicht erfasst. 

Die Planung widerspricht insofern dem einschlägigen Ziel 3.3 LEP und wird daher aus landes-

planerischer Sicht abgelehnt.                                                    

 

 

Hinweise 

 

Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bay-

erischen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern 

(LEP) und dem Regionalplan der Region Würzburg (RP 2) festgesetzt sind. Diese Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung sind zu beachten und zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bau-

leitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB). 

 

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landespla-

nung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wiebel
 




